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Beschlussvorlage
Gemeinde Dorf Mecklenburg

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV01/2018-1436
öffentlich

19.07.2018
Bürgermeister

Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 7 
"Dammweg" der Gemeinde Metelsdorf
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 21.08.2018 Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg beschließt dem Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 
7 „Dammweg“ der Gemeinde Metelsdorf zuzustimmen. Die Gemeinde Dorf Mecklenburg hat 
keine Hinweise oder Bedenken.

Sachverhalt:
Ursprünglich sollte eine Wohnbauentwicklung auf Flächen östlich der Mecklenburger Straße 
und südlich der B 208 erfolgen. Da die verkehrliche Erschließung dieser Flächen durch 
Grundstücksverkäufe nicht mehr möglich ist, hat sich die Gemeinde entschlossen, Flächen 
entlang des Dammweges und entlang der Hauptstraße im nord- und nordöstli-chen Teil von 
Metelsdorf als Baugebiete zu entwickeln. Für diese Flächen wurden 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen bezüglich der Größe und der damit verbundenen Er-
schließung durchgeführt, die Grundlage für den jetzigen Bebauungsplanentwurf sind.
 
Die Fläche südlich des Dammweges wird derzeit landwirtschaftlich genutzt und soll als 
Allgemeines Wohngebiet entwickelt werden. Im Zuge dieser Planung ist vorgesehen, die 
Regenentwässerung durch den Bau eines Regenrückhaltebeckens auf einer Teilfläche der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche im Bereich zwischen Dammweg und B 208 neu zu ordnen. 
Südlich des geplanten Regenrückhaltebeckens und ebenfalls an der B 208 gelegen, 
befinden sich auf mehreren Flurstücken drei Wohngebäude mit diversen Nebenanlagen, die 
mit in das Plangebiet aufgenommen werden. Diese Flächen stellen den Geltungsbereich 1 
des Bebauungsplanes Nr. 7 dar. 

Nordwestlich der Ortslage setzt sich die vorhandene Bebauung entlang des Damm-weges 
Richtung Martensdorf fort. Zwischen der B 208 und dem Dammweg gibt es eine 
Verbindungsstraße, die Hauptstraße, über die die Wohnbebauung des Dammweges 
ebenfalls erreicht werden kann. Die Fläche westlich an die Hauptstraße angrenzend, 
bestehend aus zwei Gehöften im Süden, einer landwirtschaftlichen Nutzfläche und einer 
Brachfläche, wird der Geltungsbereich 2 des Bebauungsplanes Nr. 7. Östlich der 
Hauptstraße befinden sich von Süden nach Norden eine Kleingartenfläche, landwirt-
schaftliche Nutzfläche, ein Sportplatz und die Bebauung am Dammweg. 
Da der Sportplatz nicht mit überplant wird, hat sich die Notwendigkeit von zwei Gel-
tungsbereichen ergeben.

Anlage/n:
Auszug Entwurf und Begründung
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Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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